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Bundesweite Finanzierungsregelung für Frauenschutzhäuser

Der Landesfrauenrat Baden-W�rttemberg fordert den Landtag und die 
Landesregierung Baden-W�rttemberg auf, f�r eine bundesweit einheitliche und 
unb�rokratische Regelung der Frauenhausfinanzierung initiativ zu werden. 

Eine angemessene, bundeseinheitliche Finanzierung verschafft allen Frauenh�usern 
Planungssicherheit f�r die verl�ssliche Finanzierung ihrer Aufgaben, 
gewaltbetroffene Frauen zu sch�tzen, zu beraten und zu unterst�tzen.

Der Zugang zum Hilfesystem f�r gewaltbetroffene Frauen und ihrer Kinder muss 
einfach und niedrigschwellig sichergestellt und finanzielle Barrieren m�ssen 
beseitigt werden. Die Finanzierung der Frauenh�user darf die betroffenen Frauen 
mit ihren Kindern nicht zus�tzlich belasten und gef�hrden.

Der gleichberechtigte Zugang aller betroffenen Frauen zum Hilfesystem muss 
bundesweit verbindlich geregelt und die Aufteilung der notwendigen finanziellen 
Mittel mit Beteiligung von Bund, L�ndern und Kommunen dauerhaft und sachgerecht 
festgelegt werden.
Die erforderliche Schutz- und Hilfegew�hrung muss �ber Stadt - und Landesgrenzen 
hinweg „barrierefrei“ (mit klaren Regelungen der Zust�ndigkeit und Finanzierung 
auch bez�glich ausl�nderrechtlicher Probleme) gesichert sein.
Um eine vollst�ndige Sicherung des bedarfgerechten Angebotes zu gew�hrleisten, 
ist eine Finanzierung durch ausreichende institutionelle F�rderung notwendig.

(einstimmig)

Landes-Finanzierungsregelung für Frauenschutzhäuser

Der Landesfrauenrat Baden-W�rttemberg fordert den Landtag und die Landes-
regierung Baden-W�rttemberg auf, bis zu einer bundesweiten Regelung, f�r eine 
landesweit einheitliche und unb�rokratische Regelung der Frauenhausfinanzierung 
initiativ zu werden.

Um dem Schutzauftrag tats�chlich Rechnung zu tragen, muss der gleichberechtigte 
Zugang zum Hilfesystem f�r alle gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern (auch 
jener, die nicht unter das SGB II fallen) bedarfsgerecht, einfach und 
niedrigschwellig sichergestellt und die bestehenden finanziellen Barrieren beseitigt 
werden.
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Die geltende Finanzierung nach Tagess�tzen muss auf eine Zuwendungsfinanzierung 
umgestellt werden. Nur auf diese Weise k�nnen alle Frauenh�user ihre Aufgaben 
des Schutzes, der Beratung und der Unterst�tzung angemessen erf�llen.

Die angemessene Beteiligung des Landes, der Landkreise und Kommunen an den f�r 
eine kostendeckende Finanzierung notwendigen Mitteln muss dauerhaft geregelt 
werden, um den Frauenhaustr�gern Planungssicherheit zu erm�glichen. Im 
L�ndervergleich steht Baden-W�rttemberg in der Finanzierung der Frauenhaus-
Pl�tze durch institutionelle F�rderung weiterhin mit gro�em Abstand an letzter 
Stelle.
Bei der Finanzierung sind auch notwendige Investitionskosten, wie beispielsweise 
f�r behindertengerechte Zug�nge, zu ber�cksichtigen. Die erforderliche Schutz- und 
Hilfegew�hrung muss �ber Stadt und Landkreis -grenzen hinweg „barrierefrei“ (mit 
klaren Regelungen der Zust�ndigkeit und Finanzierung, auch bez�glich ausl�nder-
rechtlicher Probleme ) gesichert sein. 

F�r ein bedarfsgerechtes Angebot an Frauenschutzh�usern m�ssen ausreichend 
Pl�tze (Verh�ltnis ca 1 Platz auf 10 000 Einwohner) bereitgestellt werden.

(einstimmig)

Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung

Der Landesfrauenrat bekr�ftigt seine langj�hrige Forderung nach einer 
gleichberechtigten Anrechung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung.
Die Anrechung von Kindererziehungszeiten und die Gutschrift von zus�tzlichen 
Entgeltpunkten m�ssen in gleicher Weise wie f�r die ab dem 1.1.1992 geborenen 
Kinder f�r die vor diesem Stichtag geborenen Kinder gelten. Der Landesfrauenrat 
fordert die Landesregierung Baden-W�rttemberg erneut auf, im Bundesrat auf die 
gleichberechtigte Anrechung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung hinzuwirken, unabh�ngig vom Jahr der Geburt des Kindes.

(einstimmig)

Anerkennung von Teilzeit-Umschulung für medizinische Fachangestellte mit 
verkürzter wöchentlicher Arbeitszeit durch die Landesärztekammer

Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung Baden-W�rttemberg auf, sich bei 
der Landes�rztekammer f�r eine Anerkennung der 3-j�hrigen Ausbildungsvertr�ge 
zur medizinischen Fachangestellten mit verk�rzter w�chentlicher Ausbildungszeit 
einzusetzen. 




